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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

Rechtssatz

Der Beschwerdefall betri8t die Haftung für Abgabenschulden der GmbH, die ausschließlich vor Übernahme der

Geschäftsführungsfunktion durch den Beschwerdeführer fällig geworden waren. Damit erweist sich aber der im

angefochtenen Bescheid von der belangten Behörde zur Haftung für Lohnsteuer erhobene Vorwurf, der

Beschwerdeführer habe deshalb eine schuldhafte Verletzung der abgabenrechtlichen P>ichten zu vertreten, weil er die

vereinbarten Löhne "voll" ausbezahlt habe, als rechtsirrig. Ein solcher Sorgfaltsverstoß anlässlich der Auszahlung der

Löhne könnte nämlich nur demjenigen Geschäftsführer angelastet werden, der im Fälligkeitszeitpunkt der auf den

Lohnzahlungen lastenden Lohnsteuer die Geschäftsführungsfunktion innehatte.
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